
Vertragsergänzung über den Einsatz von internetbasierten Lizenzen vom 06. März 2009  
A. Softwarelizenz-Vertrag ("Lizenzvertrag") 

A2. Inhalt der Lizenz 
2.4. Wenn der Schutz der Lizenz (Kopierschutz) übers Internet erfolgt, also ohne 

physikalischen Kopierschutz in Form eines USB-Dongle, muss der Kunde sowohl 
während der Installation als auch für den anschliessenden täglichen Betrieb der Software 
einen ständigen Internetzugang für den entsprechenden Computer zur Verfügung stellen. 
Die Software führt einmal täglich eine Verifikation mit dem übers Internet erreichbaren 
Lizenzserver durch. Wenn zu diesem Zeitpunkt kein Internetzugang besteht, weil zum 
Beispiel Wartungsarbeiten am Telekommunikationsnetz durchgeführt werden, versucht 
die Software in regelmässigen Abständen erneut, den Lizenzserver zu erreichen. Sollte 
der Lizenzserver aufgrund eines fehlenden Internetzugangs über mehrere Tage nicht 
erreichbar sein, lässt sich die Software nicht mehr starten. Wenn die Verifikation am 
Lizenzserver schief geht, weil der Lizenzserver beispielsweise feststellt, dass die Lizenz 
widerrechtlich auf mehr als einem Computer betrieben wird, kann der Lizenzserver das 
weitere Arbeiten mit der Software ohne Warnung unterbinden, und zwar solange, bis die 
Sachlage durch die Etter Electronics AG überprüft und die Lizenz gegebenenfalls wieder 
freigeschaltet werden konnte. 


